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Friedrich ( III . ) I . 1688 / 1713 beteiligt sich an

 1683 / 99 dem Türkenkrieg . ( Ofen 1686 , Salänkemen 1691 , Zenta 1697 . )1688/97u.1701/13denfranzösischenKriegen(Bonn1703,Höchstädt1704,Turin1706,Malplaquet1709).—ErvergröfsertPreufsenum1702LingenundMörs,

1707 Neuenburg und Tecklenburg und giebt dem Lande
1701 den Namm Königreich Preufsen . —

Gefördert werden im Innern / — —^&gt;^Rtigen

die Wissenschaften ( Leibnitz ,

H , A . Francke ) , die Künste(Schlüter)undderGlanz.
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Alter Besitz ,

L I Von Friedrich I . und Friedrich Wilhelm I .hinzuerworben.

f 1 Von Friedrich Wilhelm I . nicht erworben .

Friedrich Wilhelm I . 1713 / 1740 , der zweiteunterden4gröfstenHerrschernPreufsens.Nachaufsenminderglücklich,erwirbterdoch

1713 Geldern im Utrechter Frieden und1720VorpommernbiszurPeeneinStockholm.

1739 Jülich und Berg aber werden trotzallerkaiserlichenVersprechungennichterworben.

 Nach innen giebt er dem preufsischenStaateseineigentümlichesGepräge:Energisches,einheitlichesRegiment,tüchtigesHeerwesen,guteFinanzen.DieRegierungwirdbesorgtdurcheinenfleifsigen,strengüberwachtenundmäfsigbezahltenBeamtenstand.WiderstrebendengegenüberwirddieSouveränität„stabiliertwieeinrocherdebronce“.

 Die Armee wird auf 80 000 Mann gebracht und durch strengsten Drillkommn(DeralteDessauer)

 Die Finanzen , sorgfältig überwacht durch die Oberrechnungskammer , hebensichebensoeinerseitsdurchSparsamkeit,wieandrerseitsdurchzweekmäfsigebindungdirekter(Kontribution)undindirekterSteuern(Accise).

 Bemerkenswert sind noch die Landyerbessenmgen ( Havelländisches Luch ) , dieFörderungheimischerIndustrie,dieMehrungderYolksschulen,dieKolonisationimInnern(1732SalzburgerbeiInsterburg)unddieunermüdlicheErzwingungallgemeinerArbeitsamkeitundOrdnung.

Friedrich I . und Friedrich Wilhelm S .


